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B Verordnungen,
 Verfügungen und Bekanntmachungen
 der Bezirksregierung
136. Verfahren im Wasserrecht
 h i e r :  Veolia Industriepark Deutschland GmbH

Bezirksregierung Köln
54.1-1.2-(5.4)-1 

Köln, den 5. März 2020

Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 in 
Verbindung mit Nr. 13.3.2 der Anlage I und Anlage III 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 24. Februar 2010 (BGBL. I S. 94), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Septem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3370) im Wasserrechtsverfahren der 
 Veolia Industriepark Deutschland GmbH, Boos-Fre-
mery-Straße 62, 52525 Heinsberg

Die Veolia Industriepark Deutschland GmbH, Boos-
Fremery-Straße 62, 52525 Heinsberg beantragt eine was-
serrechtliche Bewilligung, hilfsweise eine gehobene was-
serrechtliche Erlaubnis, zur Förderung von Grundwasser 
in einer Menge von 5,771 Mio. m³/ a, davon 1 000 m³/h, 
22 000 m³/d und 4 992 Mio. m³/a über die bestehenden 
Flachbrunnen und 400 m³/h, 7 800 m³/d und 779 000 m³/a 
über die bestehenden Tiefbrunnen um es als Betriebs- und 
Trinkwasser am Standort BIZZPARK Oberbruch (ehem. 
Industriepark Oberbruch) zu verwenden.

Nach § 7 in Verbindung mit Nr. 13.3.2. der Anlage 1 
UVPG ist für eine Grundwasserförderung in einer jähr-
lichen Menge von 100 000 m³/a bis weniger als 10 Mio. 
m³/a eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzu-
führen. Dabei ist aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage III des UVPG auf-
geführten Kriterien zu untersuchen, ob das Vorhaben er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben 
kann. 

Die Prüfung hat ergeben, dass die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um die 
Fortsetzung einer langjährigen Grundwasserförderung. 
Die Jahresfördermenge der neu beantragten Erlaubnis 
soll im Vergleich zur derzeitigen wasserrechtlichen Ge-
stattung von 6,5 Mio. m³/a auf 5,771 Mio. m³/a reduziert 
werden. Die zur Entnahme des Grundwassers verwende-
ten Brunnen bestehen bereits. Neue Anlagen sind nicht 
geplant. Die Grundwasserentnahme wird zudem durch 
die Grundwasserneubildung ausgeglichen. Bodensetzun-
gen, negative Auswirkungen auf die Pflanzenwelt und 
sonstige Schutzgüter usw. sind aufgrund der Reduzierung 
der Grundwasserentnahme und der vorliegenden Über-
wachungsergebnisse ausgeschlossen. Gemäß § 5 Abs. 2 
UVPG wird diese Feststellung hiermit bekannt gemacht 
und ist nach § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfecht-
bar.

Im Auftrag
gez.  G o e r g e n

ABl. Reg. K 2020, S. 114

137. Wasserrechtliches Bewilligungsverfahren
 gemäß §§ 8 ff. WHG für die Förderung von
 Grundwasser durch die Veolia Industriepark
 Deutschland GmbH, Boos-Fremery-Straße 62,
 52525 Heinsberg

Köln, den 5. Juni 2020

Bezirksregierung Köln 
Az. 54.1-1.2-(5.4)-1

Die Veolia Industriepark Deutschland GmbH, hat 
gemäß §§ 8 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) die 
Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung, hilfsweise 
einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis, zur För-
derung von Grundwasser beantragt, um es zur eigenen 
Trink- und Betriebswasserversorgung und zur Versorgung 
der Industrie- und Gewerbebetriebe am Standort BIZZ-
PARK Oberbruch (ehem. Industriepark Oberbruch) zu 
verwenden.

Zurzeit besteht für die Grundwasserförderung in Höhe 
von 6,5 Mio. m³/a eine wasserrechtliche Gestattung in 
Form der Zulassung des vorzeitigen Beginns.

Die Förderung des Grundwassers erfolgt aus dem 1. 
(oberen) Grundwasserleiter über bis zu 20 Flachbrunnen 
sowie aus dem 2. (unteren) Grundwasserleiter über 4 Tief-
brunnen. 

Beantragt wird nunmehr die Förderung von Grund-
wasser in einer Menge von maximal 5,771 Mio. m³/a. Da-
von entfallen 1 000 m³/h, 22 000 m³/d und 4,992 Mio.m³/a 
aus den bestehenden Flachbrunnen und 400 m³/h, 7 800 
m³/d und 779 000 m³/a aus den bestehenden Tiefbrunnen. 

Der Antrag auf Erteilung der wasserrechtlichen Bewil-
ligung und die dazugehörigen Pläne (Zeichnungen, Nach-
weisungen und Beschreibungen), aus denen sich Art und 
Umfang des Vorhabens des Unternehmens ergeben, lie-
gen gemäß §§ 104, 106 Landeswassergesetz NRW (LWG) 
in Verbindung mit § 73 Absatz 3 bis 5 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes NRW (VwVfG NRW) einen Monat 
lang bei dem Bürgermeister der Stadt Geilenkirchen, der 
Stadt Heinsberg, der Stadt Hückelhoven, der Gemeinde 
Selfkant, der Gemeinde Waldfeucht und der Stadt Was-
senberg, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich aus-
wirken kann, und zwar in der Zeit von

23. März 2020 bis zum 22. April 2020

einschließlich bei 

der Stadt Geilenkirchen Bürgerbüro, in der Zeit von mon-
tags bis freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr, mittwochs von 
14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags von 14.00 bis 17.30 Uhr 
sowie 1. Samstag im Monat von 9.30 bis 12.30 Uhr; der 
Stadt Heinsberg Amt für Stadtentwicklung und Bauver-
waltung, in der Zeit von montags bis freitags von 08.00 
bis 12.30 Uhr, montags von 14.00 bis 17.00 Uhr, diens-
tags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr, der Stadt 
 Hückelhoven Amt für Stadtplanung und Liegenschaften, 
in der Zeit von montags bis freitags von 08.30 bis 12.30 
Uhr montags bis mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr don-
nerstags von 14.00 bis 17.30 Uhr, der Gemeinde Selfkant 
in der Zeit von montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, 
montagnachmittags von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstag-
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nachmittags von 14.00 bis 17.30 Uhr, der Gemeinde Wald-
feucht in der Zeit von montags, dienstags und donnerstags 
von 8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, mittwochs 
von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, freitags 
von 8.00 bis 12.00 Uhr, der Stadt Wassenberg in der Zeit 
von montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, montags, 
dienstags und donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr, zur 
Einsichtnahme aus.

Gleichzeitig wird diese Bekanntmachung auf der Inter-
netseite der 

– Stadt Geilenkirchen unter www.geilenkirchen.de

– Stadt Heinsberg unter www.heinsberg.de/rat-und-
verwaltung/oeffentliche_bekanntmachungen

– Stadt Hückelhoven unter www.hueckelhoven.de/aus-
dem-rathaus/amtsblatt-hueckelhoven/

– Gemeinde Selfkant unter www.selfkant.de

– Gemeinde Waldfeucht unter www.waldfeucht.de

– Stadt Wassenberg unter www.wassenberg.de 

veröffentlicht. 

Die Unterlagen werden parallel gem. § 27a VwVfG 
NRW, d. h. mit Beginn der Offenlage bis zum Ende der 
Einwendungsfrist auf der Internetseite der Bezirksre-
gierung Köln unter: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/
brk_internet/verfahren/54_wasserentnahmeverfahren/
index.html zugänglich gemacht. Maßgeblich ist der Inhalt 
der zur Einsichtnahme bei den oben genannten Kommu-
nen ausliegenden Unterlagen.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wird, 
kann bis spätestens einen Monat nach dem Ende der Aus-
legungsfrist, d. h. bis einschließlich 6. Mai 2020, schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der 

– Stadt Geilenkirchen, Markt 9, 52511 Geilenkirchen

– Stadt Heinsberg, Apfelstraße 60, 52525 Heinsberg

– Stadt Hückelhoven, Rathausplatz 1, 41836 Hückel-
hoven

– Gemeinde Selfkant, Am Rathaus 13, 52538 Selfkant

– Gemeinde Waldfeucht, Lambertusstraße 13, 52525 
Waldfeucht

– Stadt Wassenberg, Roermonder Straße 25–27, 41849 
Wassenberg

oder bei der Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 2–10, 
50667 Köln, Einwendungen erheben. 

Einwendungen können auch durch Übermittlung  
eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elek-
tronischer Signatur an die elektronische Poststelle der 
Bezirksregierung Köln erhoben werden. Die E-Mail-
Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. Die Erhebung 
von Einwendungen kann auch durch DE-Mail in der Sen-
devariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem 
DE-Mail-Gesetz erfolgen. Die DE-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brk-nrw.de-mail.de

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind gemäß § 73 
Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
 Titeln beruhen. 

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach 
anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen Entschei-
dungen nach § 74 VwVfG einzulegen, nach § 73 Abs. 4 
Satz 5 VwVfG können innerhalb der vorgenannten Frist, 
d. h. bis 6. Mai 2020 Stellungnahmen zu dem Vorhaben 
abgeben.

Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung setzt 
voraus, dass aus der Einwendung zumindest der geltend 
gemachte Belang und die Art der Beeinträchtigung her-
vorgehen, die Einwendung unterschrieben und mit einem 
lesbaren Namen und Anschrift versehen ist. 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die recht-
zeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen, die 
rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von Vereinigun-
gen sowie die Stellungnahmen der Behörden zu dem Vor-
haben an den Träger des Vorhabens weitergegeben. 

Auf Verlangen der jeweiligen Einwender/innen wird 
deren Namen und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit 
diese Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Ein-
wendung erforderlich sind.

Der Träger des Vorhabens, die Behörden und diejeni-
gen, die Einwendungen erhoben bzw. Stellungnahmen 
abgegeben haben, werden zu dem Termin zur mündlichen 
Verhandlung mit angemessener Frist eingeladen.

Sind mehr als 50 Ladungen vorzunehmen, so können 
sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, 
indem der Verhandlungstermin mindestens zwei Wochen 
vorher im Amtsblatt der Bezirksregierung Köln und au-
ßerdem in örtlichen Tageszeitungen, die in dem Bereich 
verbreitet sind, in dem sich das Vorhaben voraussichtlich 
auswirken wird – unter Hinweis darauf, dass beim Aus-
bleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt und 
entschieden werden kann –, bekannt gemacht wird. 

Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird 
nach Abschluss des Verfahrens durch die Bezirksregie-
rung Köln entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
an die Einwender/innen und diejenigen, die eine Stellung-
nahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind.

Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Antragsun-
terlagen und die Teilnahme an der mündlichen Verhand-
lung entstehen, können nicht erstattet werden.

Weitere Informationen sowie Äußerungen und Fragen 
zum Verfahren können bis zum Ablauf der Auslegungs-
frist bei der für das Verfahren zuständigen Bezirksregie-
rung Köln angefordert bzw. eingereicht werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die Einwendungsfrist von dem 
Zeitpunkt der Übermittlung angeforderter Informationen 
bzw. Beantwortung gestellter Fragen unberührt bleibt.

Köln, den 6. März 2020

Im Auftrag
gez.  G o e r g e n 

ABl. Reg. K 2020, S. 114

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/54_wasserentnahmeverfahren/index.html
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C Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen

138. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018 des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln

Bilanz des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln, Köln zum 31. Dezember 2018
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Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für 
die Kreissparkasse Köln hat in ihrer Sitzung am 10. Sep-
tember 2019 den Jahresabschluss 2018 festgestellt. Gemäß 
Beschluss der Verbandsversammlung wird der Jahres-
überschuss 2018 in Höhe von 886 973,75 Z in voller Höhe 
dem Eigenkapital des Zweckverbandes zugeführt.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. De-
zember 2018 beauftragte Ebner Stolz GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesell-
schaft in Köln hat am 29. August 2019 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverband für 
die Kreissparkasse Köln, Köln – bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2018, der Ergebnisrechnung, der 
 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des Zweckverband für die Kreissparkasse 
Köln, Köln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den Vorschriften der Verordnung 
über das Haushaltswesen der Kommunen im Land 
Nordrhein-Westfalen (Kommunalehaushaltsverord-
nung NRW KomHVO NRW) und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- und 
Finanzlage des Zweckverbands zum 31. Dezember 
2018 sowie seiner Ertragslage für das Haushaltsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und 

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vor-
schriften der Verordnung über das Haushaltswesen 
der Kommunen im Land Nordrhein Westfalen (Kom-
munalehaushaltsverordnung NRW KomHVO NRW) 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
und § 101 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein Westfalen (GO NRW) unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-

antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Zweckverband unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschrif-
ten der Kommunalehaushaltsverordnung NRW Kom-
HVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage des 
Zweckverbands vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
des Zweckverbands zur Fortführung seiner Tätigkeit, 
d. h. der stetigen Erfüllung seiner Aufgaben, zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachver-
halte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen 
Erfüllung seiner Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der 
Kommunalehaushaltsverordnung NRW KomHVO 
NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften 
der Kommunalehaushaltsverordnung NRW KomHVO 
NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands 
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vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften 
der Kommunalehaushaltsverordnung NRW KomHVO 
NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhal-
tet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsys-
tem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit die-
ses Systems des Zweckverbands abzugeben.

– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben.

– ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereig-
nissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbands zur Fort-
führung seiner Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung 
seiner Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 

auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifi-
zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Zweckverband die stetige Aufgaben-
erfüllung nicht sicherstellen kann.

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der An-
gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde lie-
genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage 
des Zweckverbands vermittelt.

– beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckver-
bands.

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus-
reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.“

Gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW kann der vollständige 
Jahresabschluss 2018 bis zur Feststellung des Jahres-
abschlusses 2019 – voraussichtlich im September 2020 
– in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Neumarkt 
18–24 in 50667 Köln (Kreissparkasse Köln, Zimmer 5222) 
montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr eingese-
hen werden.

Köln, den 10. September 2019

gez. Landrat Michael  K r e u z b e r g
Verbandsvorsteher

ABl. Reg. K 2020, S. 116
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139. Haushaltssatzung des Zweckverbandes
 für die Kreissparkasse Köln
 für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über Kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GKG) in der zurzeit geltenden 
Fassung (SGV. NRW. 202) und der §§ 78 ff. der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der zurzeit geltenden Fassung (SGV. NRW. 2023) hat 
die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für die 
Kreissparkasse Köln mit Beschluss vom 10. September 
2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der 
die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 2 087 600 Z
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 530 800 Z

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1 973 200 Z
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 420 900 Z

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 0 Z

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 312 900 Z

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht bean-
sprucht.
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Die Vorstehende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2020 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung 
mit der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c) der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Köln, den 10. September 2019

gez. Landrat Michael  K r e u z b e r g
Verbandsvorsteher 

ABl. Reg. K 2020, S. 122

140. Haushaltssatzung
 des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
 für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über die kom-
munale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 90), in Verbindung mit den §§ 78 ff der Gemeindeord-
nung für das Land NRW in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) 
und des 8 Abs. 1, Buchstabe c der Satzung des Zweck-
verbandes Naturpark Rheinland hat die Verbandsver-
sammlung in ihrer Sitzung am 3. Dezember 2018 folgende 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der 
die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes 
voraussichtlich anfallende Erträge, entstehende Aufwen-
dungen sowie eingehende Einzahlungen, zu leistende 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermäch-
tigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 1 717 800,00 Z

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1 717 800,00 Z

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 1 695 300,00 Z

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 1 666 600,00 Z

festgesetzt.

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Z 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 13 800,00 Z 

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht er-
folgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditäts-
sicherung in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 100 000,00 Z

festgesetzt.

§ 6

1. Zur Deckung des Finanzbedarfs wird von den kom-
munalen Verbandsmitgliedern eine allgemeine Umlage 
nach § 22 Abs. 2 und 3 der Satzung erhoben.

 Die allgemeine Umlage ist zum 15. Februar und 
15. August 2020 jeweils zur Hälfte des Gesamtbetrages 
zu zahlen.

2. Der Gesamtbetrag der von den kommunalen Ver-
bandsmitgliedern zu zahlenden Umlage,

 wird auf 542 350,00 Z

 festgesetzt.

Nach der Satzung des Zweckverbandes vom 5. Dezem-
ber 2016 wird die Umlage auf der Basis folgender Fakto-
ren getragen:

Die eingebrachten Flächen werden mit dem Grund-
faktor 0,25, die Bevölkerungszahl mit dem Grundfaktor 
0,75 in Anrechnung gestellt. Als Bevölkerungszahl ist die 
zum 31. Dezember des zweiten dem Haushaltsjahr vor-
angegangenen Jahres fortgeschriebene Wohnbevölkerung 
zugrunde zu legen.

Es ergeben sich folgende Umlageschlüssel

 Rhein-Erft-Kreis 33,15 %

 Stadt Köln 30,73 %

 Kreis Euskirchen 9,43 %

 Stadt Bonn 13,64 %

 Rhein-Sieg-Kreis 13,05 %

  100,00 % 



– 128 –

§ 7

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Aus-
gleich des Ergebnisplanes

wird auf 0,00 Z

und/oder

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Aus-
gleich des Ergebnisplanes

wird auf 0,00 Z

festgesetzt.

§ 8

1. Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Kommunalhaushalts-
verordnung NRW (KomHVO NRW)

1.1 Die in den Teilplänen der Produktgruppen festgesetz-
ten zahlungswirksamen Aufwendungen und nicht 
investive Auszahlungen sind gegenseitig deckungs-
fähig.

1.2 Investive Auszahlungen innerhalb einer Produkt-
gruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Zweckbindung von Erträgen gemäß § 21 Abs. 2 
KomHVO NRW

2.1 In den Teilplänen der Produktgruppen berechtigen 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu entsprechenden 
Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, soweit eine 
Zweckbindung besteht oder ein Sachzusammenhang 
hergestellt werden kann.

2.2 Mehreinzahlungen im investiven Bereich der Teil-
finanzpläne berechtigen zu entsprechenden Mehr-
auszahlungen innerhalb der gleichen Produktgruppe 
soweit eine Zweckbindung besteht oder ein Sachzu-
sammenhang hergestellt werden kann.

3. Die Anwendung der Deckungsvermerke nach Ziff. 
1. + 2. darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos 
der einzelnen Produktgruppe führen.

§ 9

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind 
im Sinne des § 83 Abs. 1 und 2 GO NRW erheblich, 
wenn sie im Einzelfall 25 000,00 Z überschreiten.

2. Für die Darstellung von Investitionen als Einzelmaß-
nahme im Teilfinanzplan wird eine Wertgrenze von 
25 000,00 Z festgelegt (§ 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO 
NRW).

3. Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze werden 
ebenfalls als Einzelmaßnahmen abgebildet, wenn sich 
die Abwicklung der Investitionen über mehrere Jahre 
erstreckt und/oder zweckgebundene Zuwendungen 
von dritter Seite für die Investitionsmaßnahmen ge-
währt werden.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 
Abs. 5 GO NRW der Bezirksregierung Köln mit Schrei-
ben vom 6. Dezember 2019 angezeigt worden.

Die nach § 19 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) erforderliche Genehmigung 
zu den Festsetzungen in § 5 der Haushaltssatzung ist von 
der Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 13. Feb-
ruar 2020 erteilt worden.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige 
fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Hürth, 27. Februar 2020

gez. Wolfgang  M a i w a l d t
Vorsitzender der Verbandsversammlung 

ABl. Reg. K 2020, S. 127

141. Bekanntmachung der Haushaltssatzungen
 des Studieninstitutes für kommunale Verwaltung
 Aachen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

I. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 18, 19 de s Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG; SGV. NRW. 202) i. V. m. 
§§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW; SGV. NRW. 2023) hat die Verbands-
versammlung des Zweckverbandes mit Beschluss vom 
6. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der 
die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes 
 voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen enthält, wird

2020

1. im Ergebnisplan mit dem

 Gesamtbetrag der Erträge auf 1 001 688,00 Z
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1 001 688,00 Z

2. im Finanzplan mit dem

 Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1 001 688,00 Z

 Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 988 688,00 Z

 Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit auf 0,00 Z
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 Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit auf 7 000,00 Z

 Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Z

 Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Z

 festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht er-
folgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditäts-
sicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 50 000,00 Z festgesetzt.

§ 6

Die von den Verbandsmitgliedern gemäß § 19 GkG 
i. V. m. § 10 der Verbandssatzung zu erhebende Umlage 
wird auf 0,03 Z je Kopf der zuletzt auf den 31. Dezember 
2018 amtlich fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen der 
Verbandsmitglieder festgesetzt.

§ 7

1. Für über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW wird fol-
gende Festlegung getroffen: 

 „Erheblich“ ist ein Betrag von mehr als 5 500,00 Z.

2. Alle Aufwendungen der Teilergebnispläne werden für 
gegenseitig deckungsfähig erklärt. Alle Auszahlungen 
der Teilfinanzpläne aus lfde. Verwaltungstätigkeit wer-
den für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Alle Auszahlungen der Teilpläne aus Investitionstätig-
keit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Mehrerträge stehen zur Deckung von Mehraufwen-
dungen zur Verfügung. Minderauszahlungen stehen 
zur Deckung von Mehrauszahlungen zur Verfügung.

II. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 18, 19 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG; SGV. NRW. 202) i. V. m. 
§§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW; SGV. NRW. 2023) hat die Verbands-
versammlung des Zweckverbandes mit Beschluss vom 
6. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der für 
die Erfüllung der Aufgaben die voraussichtlich erziel-
baren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 

eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Ausgaben 
enthält, wird

2021

1. im Ergebnisplan mit dem 

 Gesamtbetrag der Erträge auf 1 043 340,00 Z
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1 043 340,00 Z

2. im Finanzplan mit dem

 Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1 043 340,00 Z

 Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1 038 840,00 Z

 Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit auf 0,00 Z

 Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit auf 7 000,00 Z

 Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Z

 Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Z

 festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht er-
folgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditäts-
sicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 50 000,00 Z festgesetzt.

§ 6

Die von den Verbandsmitgliedern gemäß § 19 GkG 
i. V. m. § 10 der Verbandssatzung zu erhebende Umlage 
wird auf 0,03 Z je Kopf der zuletzt auf den 31. Dezember 
2018 amtlich fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen der 
Verbandsmitglieder festgesetzt.

§ 7

1. Für über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW wird fol-
gende Festlegung getroffen: 

 „Erheblich“ ist ein Betrag von mehr als 5 500,00 Z.

2. Alle Aufwendungen der Teilergebnispläne werden für 
gegenseitig deckungsfähig erklärt. Alle Auszahlungen 
der Teilfinanzpläne aus lfd. Verwaltungstätigkeit wer-
den für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
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3. Alle Auszahlungen der Teilpläne aus Investitionstätig-
keit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Mehrerträge stehen zur Deckung von Mehraufwen-
dungen zur Verfügung. Minderauszahlungen stehen 
zur Deckung von Mehrauszahlungen zur Verfügung.

III. Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehenden Haushaltssatzungen für die Haus-
haltsjahre 2020 und 2021 (Doppelhaushalt) werden hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Die Bezirksregierung Köln hat mit Verfügung vom 
3. März 2020, Aktenzeichen: 31.1-5.1- StudlA/2020, die 
jeweils in § 6 der Haushaltssatzungen 2020 und 2021 fest-
gesetzte Verbandsumlage gem. § 19 Abs. 2 Gesetz über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit genehmigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Kreisordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen und der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Ver-
bandsversammlung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Aachen, den 6. März 2020

gez. Philipp  S c h n e i d e r
Verbandsvorsteher

Allgemeiner Vertreter Kreis Heinsberg
ABl. Reg. K 2020, S. 128

142.   Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises
   h i e r :  Nr. 10608 K. Volkmer

Der Dienstausweis, Nr. 10608, ausgestellt auf den Na-
men K. Volkmer ist abhanden gekommen und wird des-
halb hiermit für ungültig erklärt.

Der unbefugte Gebrauch des Ausweises wird straf-
rechtlich verfolgt.

Sollte der Dienstausweis gefunden werden, wird ge-
beten, ihn dem Landrat des Rhein-Sieg-Kreises in 53721 
Siegburg, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, zuzuleiten.

Siegburg, den 26. Februar 2020

Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat

gez.  F i s c h e r 
ABl. Reg. K 2020, S. 130

143. Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern
 h i e r :  Sparkasse Aachen

Gemäß AVV zum Sparkassengesetz NRW werden 
hiermit die Sparkassenbücher der Sparkasse Aachen zu 
folgenden Konten für kraftlos erklärt: Kontonummer: 
3073978557.

Aachen, den 5. März 2020

Sparkasse Aachen
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2020, S. 130

144. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches
 h i e r :  Stadtsparkasse Wermelskirchen

Gemäß Zweiter Teil, Abschnitt 6 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz 
wird das Sparkassenbuch der Stadtsparkasse Wermelskir-
chen mit der Kontonummer 383410487 hiermit für kraft-
los erklärt.

Wermelskirchen, den 2. März 2020

Stadtsparkasse Wermelskirchen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2020, S. 130

E Sonstiges
145. Liquidation
 h i e r :  Förderverein bonnFM e. V.

Der oben genannte Verein (VR 9394, AG Bonn) ist auf-
gelöst und befindet sich in Liquidation. Die Gläubiger des 
Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprüche gegen den 
Verein anzumelden.

Die Liquidatoren
ABl. Reg. K 2020, S. 130

146. Liquidation
 h i e r :  Regenbogenpänz e. V.

Der beim Amtsgericht Köln im Vereinsregister unter 
VR 12065 eingetragene Verein „Regenbogenpänz e. V. 
ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
23. September 2019 aufgelöst worden und befindet sich in 
Liquidation. Die Gläubiger des Vereins werden aufgefor-
dert, ihre Anspürche gegen den Verein anzumelden bzw. 
geltend zu machen.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2020, S. 130

147. Liquidation
 h i e r :  Gesangsverein Ramscheid e. V. 
 mit dem Sitz in Hellenthal-Ramscheid

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
17. Januar 2020 ist der Verein aufgelöst. Die Gläubiger 
des Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprüche bei den 
 Liquidatoren, nämlich
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a) Frau Magdalene Vermöhlen, wohnhaft in 53940 
Hellenthal, Kölner Straße 70,

b) Frau Anneliese Jenniches, wohnhaft in 53940 
Hellenthal, Luxemburger Straße 49,

schriftlich anzumelden.

Die Liquidatorinnen
ABl. Reg. K 2020, S. 130

148. Liquidation
 h i e r :  Elizabeth-Haub-Stiftung für
 Umweltrecht und Umweltpolitik Bonn

Die Elizabeth-Haub-Stiftung für Umweltrecht und 
Umweltpolitik ist aufgelöst. Zu den Liquidatoren der 
Stiftung wurden Frau Dagmar Korth und Herr Rudolf 
Goebel, Anschrift jeweils c/o Elizabeth-Haub-Stiftung, 
Blumenweg 32, 65520 Bad Camberg, bestellt. Die Gläubi-
ger der Stiftung werden aufgefordert, ihre Ansprüche bei 
den Liquidatoren anzumelden.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2020, S. 131
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Einzelpreis dieser Nummer 0,48 E

Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m.
Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen.
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0,
eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt.

Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr.
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln.

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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